
JigL Bayer. Akademie
„ in  Wissenschaften

philosophisch-philologischen und 
h i s t o r i s c h e n  Classe

der

k. b. Akademie der Wissenschaften

zu JMCiinchen.

Sitzungsberichte
der

Jahrgang 1890.

Erster Band.

Miincli en
V e r l a g  der  K. A k a d e m ie

1890.
ln Commission bei G. Franz.



chanen <München) I Philosophisch-Philologische Klasse: Silzungsberichte der Bayerischen Akademie 

Histonsehe Klasse; 1 890,1 ,5 

_ ....................... _------------- -

41 
rL /17-110-4 30/1;;-

Sitzungs berichte 
der 

königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
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Sitzung vom 1. März 1890. 

Herr W ölffli n hielt einen V Ql'b'ag: 

.Die In schrift der Columna r os trata." 

Zur Erinnerung an die Seeschlacht bei Mylae, welch e im 

Jahre 260 v. ChI'. Rom ans einer Landmacht zur Seemacht 

erhob, und zu Ehren des kühnen Siegers, C. Duilius, er

richteten die dankbaren Mitbürger auf dem Forum die mit 

den Schiffsschnäbeln der erbeuteten Schiffe gezierte Columna 

rostrata. Deutlich sagt diess Quintilian 1, 7, 12 mit den 

Worten: columna rostrata, quae est Duilio in foro posita ; 

eine abweichende Angabe des Servius in dem Commentar zu 

Verg. 3, 29, dass Duilius selbst sie gesetzt (0. posuit), möchte 

ich am einfachsten auf ein Missverständniss zurückftlhren, 

da columna Duilio posita in der That zweideutig war, und 

nach einem den augusteischen Dichtern geläufigen Sprach

gebrauche I) der Dativus als sogen. Dativus graecus auf

gefasst auch den Errichter der Säule bezeichnen kOllnte. 

1) Hor. carm. 2, 6, 5 Tibur Argeo positum colono ; Ovid trist. 5, 

9, 2; metam. 13, 782. 
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Den weniger glücklichen Amtsgeno sen des Duilius, den 

COllsul Cn . Cornelius Scipio, welcher, offenbar um vor den 

Stürmen des Meeres Schutz zu suchen, in den Hafen von 

Lipara eingelaufen und daselbst von den Karthagern gefangen 

worden war , er wartete bei seiner Rltckkehr eine andere Aus

zeichnung ; er erhielt den Spitznamen Asina. dem Sinne )laeh 

so viel als ,Wasserscheu', weil die Eselin nach Plin. nato 

hist . 8, 168 in auffallender W eise das Wasser scheut. 1
) 

Dass die columna rostra ta ein Stand bild des Duiliu. 

O"etraO'en oder dass ein solches neben der Säule gestanden, '" ,., 
wird nicht ijberliefert ; man möchte diess gerne g lauben, da 

die Inschrift, welche wir zu besprechen gedenken, sowohl 

wegen der mässigen Höhe und Breite des Steines eher Basis 

einer Statue zu sein cheint, als auch die Form Dui lius .. . 

vicet (nicht Duilio im Dativ) diese Ansicht un terstützen würde. 

Selbstverständlich ist n ur , dass auch die blos e Säule eine 

Inschrift haben musste, theils weil da Kunstwerk einer Er

klärun g bedurfte, theils weil die Römer nie versäum t haben, 

ihre Thaten den spätern Geschlechtern als Vorbilder vorzu

halten : streitig dagegen i t, wie die erb altene Marm orplatt,e 

sich zu dieser verhalte . Der Verfasser des Artikels Duilius 

in Paulys ｒ･｡ ｬ ･ ｮ ｣ｹ｣ ｬ ｯｰｾ ｩ､ｩ ･＠ bezeichn et mit Berufung auf ver

schiedene Vorgänger oie Inschrift als unächt, weil im Gegen

satze zu der geschichtlichen Ueberlieferung die E ntsetzllllg 

von SeO"esta und di e EroberunO' der sicilischen Stadt MaceJla 
n '" 

vor dem Seesiege erwähnt seien, stat.t nach demselben. Nur 

wenige halten sie heutzutage für eine Copie der ursprüng

lichen aus der ersten Kaiserzeit, so Emil Hijbner, und 

G. Edon, 2) ohschon diess fr ijher die ｶｯ ｲｨ ･ｲ ｲ ｾ ｣ ｨ ･ｮ ､ ･＠ Ansicht 

war; die Mehrzahl , schon Sirmond und Niebuhr, neuerdin gs 

1) Vgl. Al'ch. f. Jat. Lexikogr . U. Gramm. VII, Heft 1. 2. Miscell. 

2) E. Hübn er , Exempla script. epigraph . lat. 1885. pg. 30. Ders. 

Röm. Epigraphik in Lw. Mü llers Hdb. d. Klass. Alt. W isa. I 534. G. Edon, 

Ecriture et prononciation du latin. Paris 1882. pref. p . X LII- XV. 

Wölffl in: Die I nsclwift ｣ｬ･ｾＧ＠ Columna ｾﾷｯｳｴｭｴ｡Ｎ＠ 295 

der Altmeister der römischen Epigraphik und Geschicht

schreibung, Th. Mommsen, dem schliesslich auch B.itscbI 1) 

beigetreten ist , früh er auch Max Müller 2
) (welcher brieflich 

"ein e Ansicht aufgegeben hat), seben in ihr nichts' anderes 

als die freie Erfindung eines die alte Sprache ungeschickt 

nachahmenden Grammatikers, den Ritschl in die Zeit des 

Claudius setzte. Dass sie ein U eberrest der im J ahre 260 

oder bald darauf errichteten Säule sei, glaubt niemand, und 

schon die Buchstabenformen machen eine solche Annahme 

geradezu unmöglich . 

Die Inschrift ist nicht, wie man vielleicht erwarten 

könnte, in saturnischen Versen abgefasst, sondern in Prosa ; 

sie ist auch nicht kurz, wie andere ähnliche. sondern ziemlich 

nmfänglich. W ahrscheinlich haben die Za hlenangaben ij ber 

erbeutetes Gold und Silber sowie ijber den Erlös aus oer 

Beute die dichterische Form ausgeschlossen. Aber ob sie 

das allerälteste Latein sei. zwanzig J ahre älter als Li vius 

Andronicus, den wir als den Begrijnder der römischen Li tte

ratur betrachten, ooer ob ein Erzeugniss der Kaiserzeit, ist 

doch gewiss eine wichtige St reitfr age ; nur ist man in der 

W ahl des Mittels dieselbe zu lösen wenig glücklich gewesen, 

wenn man sich auf die Orthographie und die Flexions

endungen stützte, in der vor wenigen J ahrzehnten allgemein 

verbreiteten Vorstellung, als sei mit der Untersuchung der 

Formenlehre das archaische Latein ergrijndet. Vielmehr 

1) Corp . inser. latin . I p. 40. Ritsebl, Priscae latin. monUlll. 

epi graph. col. 82 : titulum Duellianum eertiss imum est non ante 

Claudi ana fere t empora factum esse, et ne ea quidem aetate ve! e 

prisLino vel omnino ex antiquiore aliquo quod superesset exemplo 

repetitum in ·t auratumve, verum solo antiquariorum studio et doctrina 

ad eam speciem vetustatis, quam animo suo inforrl1 assent, et arguti us 

et 10quacius effictum. Ders. üpusc. philolog. I V p . 183 - 21 2. 

2) Fleckeisen, J abrb . f. P hilol. 1876. S. 697. - Ebenso H. J ordan , 

Topographie der Stadt Hom J 2, S. 232, Note 67. 
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muss die Untersuchung nicht von den Formen ausgehen, 

die bei einer späteren Copie leicht modernisirt werden konnten, 

sondern von dem Wortschatze und der Wortfügung, welche 

bei einer Transscription der Inschrift der Aendenmg nicht 

unterworfen waren. Hat man sich daraus ein Urtheil ge

bildet, so wird man allerdings verpflichtet sein, die Erklärung 

der Orthographie und Flexion damit in Einklang zu setzen. 

Je mehr aber heutzutage das historische Wörterbuch uud 

die historische Syntax gegenüber der ｬｾｩ ｳｴｯｩＧ ｩ ｳ｣ ｨ･ｮ＠ Formen

lehre vernachlässigt sind, desto mehr fühlen wir uns ver

pflichtet, was sich daraus gewinnen lässt, auf das Gebiet der 

Epigraphik zu übertragen. A nch wer sich nicht entschliessen 

kann unserer An"icht beizutreten, wird hoffentlich einge

stehen, dass die GrUnde für die Aechtheit bisher nicht so, 

WIe sie es verdienen, geltend gemacht worden sind. 

1. Die Unächtheit. Beginnen wir mit der ZurUck

weisung des Einwurfes, dass die Thatsachen chronologisch 

falsch aeordnet seien. Duilius landete nach dem Seesiege 
o 

die Legionen, entsetzte die Stadt Segesta, in welcher ein 

römisches Heer eingeschlossen war, ohne Kampf, da die 

karthagische Belagerungsarmee flob , und nahm die sicilische, 

den Puniern verbündete Stadt Makella mit Sturm. Wenn 

nun die Inschrift den Seesieg an das Ende stellt, so könnte 

man diess zunä.chst mit dem rh etorischen Gesetze der Gradatio 

rechtfertigen; aber es ist ferner zn berücksichtigen , dass dem 

Duilius der Oberbefehl über die Landmacht Ubertragen war, 

wie dem Scipio der uber die Flotte (Polyb I 21, 4. 22, 1. 

23, 1), und dass jener erst nach der Gefangennahme seines 

Collegen an dessen Stelle eintrat; er war desshalb voll

kommen im Rechte, wenn er in seinem Berichte an den 

Senat zuerst der Operationen des Landheeres gedachte. ｄ ｾｺｵ＠

kommt noch eine zweite Erwägung. Wir wissen aus Servius 

zu Verg. Aen. 1, 377, dass die Annales maximi jedes Jahres 

die chronologische Aufzählung der Kriegsthaten zu Lande 

W älfflin: Die Inschrift der Colttmna 1·ostmta. 297 

und zu Wasser (terra marique gesta) enthielten. Jahr

hunderte lang hatte die römische Chronik nlll' von Land

schlachten zu erzä.hlen; als Duilius mit der ersten neu er

bauten Flotte den glänzenden Sieg erfocht, war die Lage 

verändert, und man bewilligte daher auch dem Consul den 

ersten triumphus navalis ; aber conservativ, wie die Römer 

waren, und der Pontifex maxi mus, welcher die Jahrestafel 

redigirte, erst recht, konnten sie in den Annalen zuerst die 

'fhaten zu Lande auffUhren, und dann erst, nachdem der 

alten Sitte genligt war, das Neue als zweiten Theil folgen 

la 'sen. Dass die Inschrift nicht dem Kalender folge, sagt 

sie selbst deutlich, indem sie den Bericht über den 1:;eesieg 

mit den Worten enque eodem macistratud einleitet, womit 

sie den Consul Duilius als Führer des Landheeres von dem 

Admiral Duilius scheidet; ja sie gedenkt sogar der Verdienste 

rles Duilius um den Bau der Flotte, was ja chronologisch 

vor die Befreiung Segestas und die Erstürmung von Macella 

fallen musste, sachlich aber richtiger mit dem Seesiege ver

bunden ist. Kann man daher in dieser Sachlage unmöglich 

ein Zeugniss für die Unächtheit finden, so untersWtzt sie 

noch weniger die Ansicht, als hätte ein späterer Grammatiker 

diese Hir ｵｮ ｾ＠ ungewöhnliche Anordnung der Thatsachen er

funrlen; umgekehrt liegt in ihr vielmebr ein Beweis der 

Aechtheit. Auch in den inschriftlich erhaltenen Triumphal

fasten heisst es im Widerspruche mit der Chronologie, Duilius 

habe triumphirt : de Siculeis (welche Macella vertheidigten) 

et classe Poenica, so dass man consequenter Weise auch diese 

für unächt erklären müsste. 

2. Das archaische Gepräge der Inschrift. Um mit 

der Untersuchung des Wort chatzes zu beginnen, so ist 

pine Partikel der Beobachtung Ritscbls entgangen, welche 

in den wenigen erhaltenen Zeilen nicht weniger als 7 mal, 

und wenn man die ｕｬｾ｢･ｳｴｲｩｴｴ･ｮ･ｮ＠ Ergänzungen hinzurechnet, 

9 mal vorkommt, und zwar so, dass die Concurrenzwörter 
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gänzlich fehlen: e i t die Partikel q u e, neben welcher et, 

ac, atque fehlen , wesshalb sie auch von den Ergänzungen 

ausgeschlossen werden müssen. Da das Sanskrit eine einzige 

copulative Partikel kennt, ca, ｧｲｩ･｣ｨｩｾ｣ｨ＠ 'Ce, lateinisch que, 

so ist es wohl denkbar , dass im ältesten Latein que allein 

gebräuchlich wal' . Di ess zeigt sich in der Curialsprache, 

welche noch lange an que festgehalten hat, so dass in der 

lex Cornelia 25 que, kein et, in der lex agraria 46 que, ein 

einziges et (§ 30 et in curn, um inqne. zu vermeiden), in 

dem Senatus Consultum de Bacanalibus 5 que, kein et vor

kOmmell. In dem Entwurfe eines Senatsconsultes bei Cic. 

Phil. 14, 36 ff. zählen wir 23 que, kein atque, zwei et, und 

diese nur, weil Cicero es vermeidet que einem auf kurz e 

auslautenden Worte que anzuhängen: § 37 existimare et 

iudicare, § 38 salute et libertate. V gl. meine Anmerk. zu 

bell. Afr. 51, 3. 85, 4. 92, 4. 

Es ist aber nicht nut· die Alleinherrschaft der Partikel 

que an sich, welche unsere Aufmerksamkeit anf sich zieht, 

sondern der Umstand, dass dieselbe zweimal einer einsilbigen 

Präposition angehängt wird, was im grossen Ganzen ver

mieden worden ist. Weniger anstössig ist Z. 5 e n q u e eodem 

macestratod, weil auch Cicero p. Rosc. Am. 114 inque eam 

rem und offenbar im Anschlusse an die Curialsprache de 

divin. 1, 102 inque feriis imperandis geschrieben hat. V gl. 

G. Landgraf, zu Cic. Rosc. S. 337. 411. Eine stärkere Ab

weichung vom klassischen Gebrauche zeigt Z. 8 cumque 

ei s navebos, weil das Sprachgefühl dahin entsc'tieden hat, 

cumque als Temporalpartikel zuzulassen, als Präposition zu 

verwerfen. Dass die ältere Sprache dagegen unbedenklich 

que der Präposition cum (quom) angehängt hat, namentlich 

vor folgendem Pronomen is, ersehen wir aus Livius Andro

nicus bei Prisc. 6, 6 cumque eOj Plaut. Tl'uc. 277 cumque 

ea noctem pernoctarej P I. Stich . 409 cllmque e Oj Tel'. 

Haut. 811 cumque incepto, und wenn noch SaUust Cat. 6, 1 
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cumqne ei s Aborigines diese Verbindung billigt, so kaun 

die's bei seiner bekannten Liebhaberei für archaische Latein 

nicht befremdlich erscheinen. Einzelne Ausnahmen 1) ver

mögen diese Regel nicht umznstossen j bestätigt wird sie bei

läufig dadurch, dass auch Caesar und seine Fortsetzer wieder

holt deque, exque, inque, perque, circumque und ä., aber 

nie curuque geschrieben haben . Somit werden wir zu dem 

Schlusse gedrängt, 1::umque mit folgendem Pron. demonst!'. 

sei eine in archaischer Latinität übliche Verbindung gewesen, 

und es wäre in der That auffallend, wenn ein Grammatiker 

der claudianischen Zeit auf dieselbe verfallen wäre, da SIe 

zu seiner Zeit abgestorben wal'. 

In doppelter Hinsicht bemerkenswerth ist es , dass der 

Oberbefehlshaber des karthagischen Belagerungsheeres vor 

Segesta, Hamilkar, maximo s ma ci strato s genannt wird, 

wofür das klassische Latein etwa summus dux oder imperator 

sagen würde. Ungewö hnlich erscheint uns vielleicht, dass 

macistratos sich speciell auf ein militärisches Commando 

bezieht j wer aber an den magister equitl1m, den magister 

popl1li = dictator (Mommsen, röm. Staatsrecht 112 135), an 

die magistri navium und sociorum navalil1m bei Livius 29, 

25, 7. 43, 8, 7. 45, 42, 3, an den magister elephantorum 

bei Liv. 37, 41 , 1, an den magister militiae und rei militaris 

bei Liv. 22, 23, 2. 24, 48, 5 denkt, der wird sich sagen 

müssen, dass in ältester Zeit das Wort magister von dem 

Kriegswesen nicht au geschlossen war. Dass macistratos für 

macister gesetzt ist (Zeile 5 mac. abstract vom Amte), dürfte 

sich daraus erklären, dass kein Genetiv beigefügt istj die 

Form nach der zweiten Declination ist jetzt geschützt durch 

prove magistrato in der Lex colon. Genet. 127 (Ephem. 

epigr. IT p. 115. 220) und durch magistrati in den Fasti 

1) Sen. Herc. fur. 322 cumque deserta rate ; doch Liv. 23, '13, 7 

emu fi rmisque. Anders Plaut. Pseud. 838 R. e u m eondimentis tuis 

cumque tuis . . , mendaciis; e ure. 2 etc. 
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Philocali Corp. insel'. I p. 356. Auch was auf der Platte 

des Senatus consultum de Bacaualiblls überliefert ist: PI"O 

magistratuo ist vielleicht nicht in magistratlId zu emendiren, 

zumal ein solcher Ablativ der vierten Declination nirgends 

bezeugt ist, sondern das falsche u sollte durch 0 ersetzt 

werden, und das Tilgungszeichen ist vergessen worden od er 

heute unsichtbar. 

Maximos aber zur Bezeichnung des 0 ber befehlshabers 

ist altlateinisch nach Analogie von pontifex maximus (ent

sprechend pontifices minores), curio maximus (Fest. p. 126), 

haruspex maximus (Corp. insel'. VI 2164. 2165), praetor 

maximus (= dictator, Liv. 7, 3, 5), wozu .Festus p. 161& M. 

bemerkt, der Ausdruck beziehe sich nicht auf das Alter, 

sondern ad vim imperii. Im klassischen Latein wird maximus 

durch summlls ersetzt, z. B. Caes. Gal!. 7,21 summum esse 

Vercingetorigem ducern; Cie. divin. 2, 55 summus haruspex; 

gerade wie Plautus, Terenz, Cato ausschlie' lieh maxumo 

opere oder opere maxumo sagen , Lucretius, Cicero und die 

Späteren daneben auch summo opere, bezw. summopere. 

Ungewöhnlich bleibt die Voran stellung von maximos, ja sie 

wäre unerklärlich, wenn es sich um einen römischen 'rerminus 

technicus handelte; so aber haben wir es mit der lateinischen 

Bezeichnung einer karthagischen Würde zu thun, welche 

vielleicht der punischen nachgebildet war. 

Das interessanteste Wort der ganzen Inschrift ist viel

leicht das Particip praese ns in der bisher so gröblich miss

verstandenen Stelle Z. 9, wo es von Duilius heisst, er habe 

die karthagische Flotte praesente[ d Anibaled] dictatored be

siegt. Hier gibt die Uebersetzung ,in Anwesenheit des Ober

admirales' nicht nur ein en an sich . unerträglichen Sinn, 

sondern der Gedanke würde auch der Wahrheit ins Gesicht 

schlagen, da der feindliche Führer nach Kräften seine 

Schuldigkeit that. Den un geschickten Ausdruck aber damit 

entschuldigen, dass der Verfasser die Inschrift nachgeahmt 

, 
.. 

Wälfflin: Die I nscMi(t cle1' Columna rostmta. 301 

habe, welche dem Aemilius Regillus fiir , ein en Seesieg über 

Antiochus gesetzt worden ist, heisst die beiderseitigen Ver

hältnisse vollkommen verkennen. Es stand auf jener tabula 

nach Livius 40, 52, 6, die königliche Flotte sei besiegt 

worden: inspectante eopse Antiocho, vollkommen richtig, 

weiL Antiochus, der mit seinem Heere am Ufer stand, die 

Niederlage nicht abzuwenden vermochte; die Flotte wurde 

unter den Augen des Königs geschlagen. Gerade so sagt 

Cicero pro im p. Pomp. 33: portum Caietae inspectante prae

tore a praedonibus esse direptum, wei l dem Prätor am Ufer 

nichts Anderes übrig blieb als ruhig zuzuschauen . Da also 

die Lage des Antiochus mit der des Hannibal nicht die ent

fernteste Aehnlichkeit hatte, so konnte der Ausdruck inspec

tante weder überhaupt benützt, noch in den unpassenden 

praesente geändert werden. 

Nun hat allerdings die spätere Latin ität die Participia 

Praes. von praeesse und abesse nur in der Bedeutung von 

,anwesend' und ,abwesend' erhalten und wenn man sagen 

kann: oppidum abest tria milia passuum , so kann man darum 

doch noch nicht im A blativus absolll tus sagen: absente oppido. 

Wenn praesens ursprünglich bedeutete ,vorn befindlich, zu

vorderst stehend', so hat sich wohl in der Gerichtssprache 

die andere Bedeutung ,anwesend' daraus entwickelt. Den 

strengen Gegensatz zu absens bot eigentlich adsens, wie 

abesse und adesse Rich gegenüherstehen. Seitdem man begann 

ab und ad in der Wortzusammensetzung vor folgendem 

Consonanten zn assimiliren, musste die Sprache auf schärfere 

Unterscheidung bedacht sein , und sie bevorzugte praesens, 

indem sie adsens fallen liess, etwa wie sie dem adgredior 

(aggredior) nicht abgredior, sondern digredior gegenüberstellt, 

wo di durchaus nicht noth wendig bedeutet ,nach allen Seiten', 

sondern nur Ersatz oder Nothbehelf fUr ab, ano ist. Da 

aber im Kriege der Führer vorn stand Ｈｾｲｬｊｩ｡Ｚｊ｡ｌＬ＠ ｾｲ･ｗ［ｊｬｉＩＬ＠

so bekam praeesse auch die Bedeutung VOll ,befehligen', 
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sowohl mit folgendem Dativ, als auch ohne Casus, wo sich 

dieser aus dem Zusammenhange ergänzt, wie z. B. N ep. 

Chabr. 4, 1 eum magis milites quam qui praeerant aspicie

bant. Daber ist praesented nicht mit 1W(:CWrog, sondern mit 

ｾｲｯｶＬ､ｶｯｶ＠ wiederzugeben. Polyb 1, 23, 4 ｾｲ￤ＺＬ［ｯ＠ 0' AvvL{Jag 
avuvv. Ist hier nur eine Bedeutung von praesens in -der 

jüngeren Sprache untergegangen, so besas das archaische 

Latein sogar eine den spätem ganz entschwundene Participial

form consens, wovon die dii consentes = o'VJlovn;g, die ver

einigten sechs Götter und sechs Göttinnen (Preller-J ordan, 

Römische Mythologie 13 68) ihren Namen haben . 

Ist dieser nicht richtig gedeutete Ausdruck mit Unrecht 

als Zeugniss gegen die Aechtheit der Inschrift betrachtet 

worden, so hat man auch eine ,loq uacitas' da gesucht, wo 

sie nicht vorhanden ist. Ganz gewiss leidet der oratorische 

Stil der Römer an einer gewi sen abundantia, welche auch 

in der Inschrift nicht zu verkennen ist; allein diese Upber

schwänglichkeit darf nicht verwechselt werden mit derjenigen 

Breite, welche dem archaischen Latein nach den allgemeinen 

Gesetzen der Sprachentwicklung eigenthümlich sein muss. 

So ist cl ases na vale s 1
) für den Ciceronianer unverdaulich, 

weil dam als das Substantiv allein die Flotte bezeichnete. 

Ehedem mus te es anders gewesen sein, weil clasis (xAaOtg, 

ｘａｾｏｴｧＩ＠ ursprünglich nur das ,Aufgebot' bedeutete, und in 

der Zeit, als man classis proeineta von der Landmacht sagte 

(wofür später exercitus eingetreten ist), muss t e man noth

wendig zum Unter chiede classis navalis sagen, so gut man 

später ausnahmsweise auch von einem exercitus navalis ge

sprochen hat. 

1) Ob vor diesen Worten copiasque einzusetzen sei, woc1un;h 

das Adiectiv einen besseren Ralt bekäme, ist sehr unsicher ; allein 

auch wenn diess geschieht, bekunde t der Verfasser ein von dem Geiste 

des Ciceroniani smus abweichendes Sprachgefühl, dass er ni cht ver

bunden hat: copüLsque navales clasesque. 

Wölfft'in : Die Insch'rift der Colwllna 'rostmta. 303 

In a ltod marid verletzt unser Stilgefühl, weil schon 

P lautus, Ennius, Cato sich der Ellipse in alto, in altum, ex 

alto bedienen, eben 0 die Klassiker, wie Caesar und Cicero. 

PI. Rud. 513. Trin. 827. 832. Men. 227. Epid.47. Cato bei 

Gell. 4, 17 , 15. Ennius an. 404 M. Allein es musste dieser 

Zeit eine andere vorausgehen, in welcher die Ellipse noch 

nicht üblich war, und wenn die Römer im Jahre 260 v. Chr. 

die erste grosse Flotte bauten, so darf man wohl annehmen, 

dass erst von dieser Zeit an die Ellipse sich allmählig, zu

nächst in der Volkssprache, einbürgern konnte. Einen Ueber

rest des alten Gebrauches finden wir noch bei Ennius an. 562 

aequore in aHo. Andere Verbindungen haben erst viel später 

das Substantiv abgeworfen; denn Plautus schreibt in tran

quillo mari Cist. 16. Poen. 3, 1, 4; der späteren Umgangs

sprache genUgte tranquillo (Sen. epist. 85, 34 tranquillo, ut 

aiunt, qllilibet gubernator est; Apul. mag. 35 tempestate 

reciprocantur, tranq uillo deseruntur), welches substantivische 

Geltung annahm. 

Wir wollen hier gleich beifügen, dass auch der Aus

druck: rem navebos marid . . ceset eine unnöthige Breite 

angenommen hat; die Erklärung liegt wohl darin, dass es 

zwei Gegensätze gab, res terra, mari gerere, z. B. Nep. 

Harn. 1, 2, und rem navibus, eq uis, legionibus etc. gerere, 

z. B. Hor. carm. 1, 6, 4, und dass nun der Verfasser beide 

verband. 

Weniger wird man an triresmo s naveis Anstoss 

nehlllen, da noch Caesar an zwei Stellen des bell. civ. (2, 6. 

3, 24) naves triremes geschrieben hat, wie Asinius b. Afr. 44 

navis b-ieris, während derselbe Caesar und Cicero auch den 

elliptischen Gebrauch kennen. - Umgekehrt heisst es in der 

Inschrift: naves cepet cum socieis, wo wir die Zufügung von 

navalibus erwarten, während sich Caesar civ. 1, 58 mit 

hominibus behilft (naves cum hominibus · capiunt = alJ-t-Dv
d"(lovg); doch scheinen mit socii nur die E(li-mt, lIicht die in 
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den maXSllmas copias Z. 9 enthaltenen emßa-raL (Polyb. 1,26, 7) 

gemeint zu sein. Liv. 40, 52, 6 in der tabll ia des Aemilius 

Regillus (a . 179 v. Chr .): naves longae cum omnibus 'ociis 

captae q uadraginta d uae. 

Als eine Eigenthüm lich keit des alten Lateins ist längst 

bekannt das zw eigli edri ge Asynd et on, welches sich in 

Jupiter optumlls maxumus und in Patres conscripti bis in 

späte Zeiten erhalten hat. Hieher gehört die auf Z. 4/5 

sichere Ergänzung : Mace[lam vi] pu g n.and o d cepet ; denn 

die Verbindung treffen wir bei Plaut. Amph . 258 et legion es 

Teleboarum vi pugnanc:l o cepimus; Mil. 267 ; Men. 1054 ; 

Asin. 555 ; bei Cic. epist. 5, lOb sex oppida vi pugnando 

(codd. oppugnando, verdorben aus oppic:l a) cepi , was dem 

offizi ellen Stile der Siegesberichte nachgebildet zu sein scheint; 

bei dem archaisirenden Asinius b. Afr. 36, 4 castellum .. 

vi pugnando est potitus. Dass vi dem Abl ativ pugnando 

coordinirt zu denken sei, ergibt ich aus Liv. 44, 39, 3 

etiamsi pugnando acie vicisset, da bei subordinirtem Ver

hältnisse das Substantiv dem Verbum vorangestellt sein 

milsste. - Aehnlich wird Z. 6 nave bos mar id (rem ceset) 

zu beurtheilen sein; die Verbindung ist nicht schwillstiger 

als vi pugnando, welches aus diesem Grunde von der Idassi-

chen Sprache aufgegeben worden ist. Unsic.her ist Z. 8 

claseis omneis, maxsumas copiaR. - Z. 7 wäre clases ornavet 

paravet nach Analogie von feITe agere, fundere fugare, 01'0 

obsecro an sich vollkomm en genügend, wenn nicht die Rilck

sicht auf den auszufüllend en Raum den Zusatz von que 

nöthig machte. 

Kühner ist das Asyndeton : [ar g en]tom captom prae da 

= argen tom et captom et ex praeda vendita redactum, wie 

Mommsen richtig erklärt, womit zunächst aurum argeutulll 

verglichen werden mag. Cic. leg. agr. 2, 59 A VRVM 

ARGENTVM EX PRAED A EX MANVSI1S EX CORO

N ARlO; Plin. nato h . 34, 137 auro argento ; Scaevola Dig. 

,. 
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34, 2, 15 quicquid sibi in auro argento legavi; Paul. sent. 

5, 25, ]; ähnlich sind auch equi viri, pedites eq uites, ventis 

remis, usus fru ctus. 

Die soeben erwähnte Stelle clases orn a ve t p a ravetque 

enthält zugleich ein beachtenswerthes V <JH(J 0 v 1f (JOH(J ov, 

da sich parare auf den Roh bau, ornare auf die Ausrüstun cr 
." 

und in vorliegendem Falle wohl auch auf die Enterhacken 

(corvi, manus ferreae) bezieht. (Vgl. Liv. 37, 50, 5 naves, 

quue priOl·e anno paratae erant , ornare iussus); dass die 

Bnterhacken nicht ausdrücklir,h genannt werden, welche doch 

die jüngeren Autoren als Erfindung des Duilius bezeichnen, 

ist wohl ein vollgültiger Beweis dafür, dass ein Nichtrömer 
. ' 

etwa von den socii navales oder ein Sicilianer (v1fo'ri:tewL 

Ｇｲｴｾ＠ ｡Ｇｬ Ｉ ｃｏｴｾ＠ ßorj:tww bei Polyb. 1, 22, 3), den Duilius auf 

diesen Gedanken brachte. Genauere Untersuchungen über 

die Geschichte des f <J're(Jov rr (!ou(!ov fehlen uns zur Zeit; 

doch wird man mit der Annahme nicht fehl gehen, dass 

dasselbe in der archaischen Latinität mehr blühte und von 

den Klassikern beldimpft wnrde. Besonders häufig findet es 

sich bei dem archaisirenden Asinius P ollio, Z. B. b. Afr. 21, 3 

naves incendebant atque expugnabant ; 20, 1 armare et evo

care (vg l. Index zu As. Pol. b. Afr. S. V. Hysteron proteron) ; 

auch bei Plautus, Z. B. Pseud. 283 at dabit parabit; dass 

Tacitus das zweite W ort mit que anzuknlipfen pflegte 

(E. Hauler im Arch. f. lat . Lexik. V 578), könnte Archaismus 

Rem . Auch die (der ?) Dichter der beiden ältesten Scipionen

g rabschri ften nahmen, indem sie die Ehrenämter mit consol 

censor aedili s aufzählten, das Wichtigste voraus. 

Zum Hchlusse verdient noch Erwähnung, dass die Sätze: 

rem navebos marid consol p rim os c[eset] ; clases primos 

ornavet paravetque; [primos] navaled praedad poplo[m douavet] 

durchaus im Geiste der alten Römer geschrieben sind. Seit

dem es geschichtliche Aufzeichnungen gab, war von den am 

Alten so streng festhaltenden Römern jede Neuerung beob-
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achtet worden, z. B . in Liv. per. 1 Servius Tullius censum 

primum egit; 4 stipendium ex aerario turn primllln militibus 

datum est; 6 primus ex plebe consul L. Sextius creatus est; 

8 lex de veneficio tunc primum constituta est; 17 Duilius .. 

primus omnium Romanorum ducum navalis victoriae duxit 

triumphum; 19 Atilills Calatinus primus dictator extra Italialll 

exercitum duxit. Die erhaltene Schrift de viris illustribus 

ist voll von dergleichen Angaben: 20 Licinius Stolo primus 

omnium sua lege puuitlls est; 32 ｆ ｡ ｢ｩｾ ｳ＠ . . primus ob vir

tutem ' Maximus ; 32 primus instituit, uti eqllites R. etc. ; 

40 Regulus primus Romanorum ducum in A fricam classem 

traiecit; 45 primus docuit, quomodo milites cederent; 47 Cato 

basilicam suo llomine primus fecit. In gleicher Weise wurden 

die Fortschritte iu der Cultur beobachtet, z. B. Rutilius 

Rufus frg. 13 Pet. primum lecticis utebatnr; Sen. hrev. v. 13,6 

primus L. Sulla in circo leones solutos dedit; N epos Exempl. 

bei Plin. nato h. 36, 48 prilllum Romae pariete. crusta mar

moris operuisse . . Mamurram. Nur eine andere Form der 

Aufzeichnung i t es, wenn wir bei Liv. 22, 8, 6. Per. 59 

lesen : quod Ilumquam antea factum erat ; auf dasselbe 

Interesse geht zurück, was bei Sen. brev. vit. 13, 8 steht: 

Sullam ultimum Romanormn protulisse pomoerium. Es 

ist nicht daran zu zweifeln, dass Gelehrte oder wissbe

gierige Dilettanten dergleichen Notizen zusammenstellten; 

denn Sen . erzählt de brev. vit. 13, 3: audivi quendam refe

rentem, quae primus quisque ex Romanis ducibns feci sset: 

primus navali proelio Duillius vicit, primus Curius Dentatus 

in triumpho duxit elephantos, womit indessen Plin. nato h. 

7, 139 Metellus primus elephantos ex primo Punico bello 

duxit in triumpho in Widerspruch steht. Fügen wir hinzu, 

dass auch auf Inschriften solche Angaben nicht selten sind 

(Exempla inscl'. Wilm. 616 preillllls ius fetiale paravit; 623 

primus spolia opima Jovi Feretriu cOllsecravit = Ampelills 21), 

so wird es zur Gewissheit, dass dem Duilius auf' einer 1n-
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schrift Alles das nachgeri.ihmt werden musste, worin er 

keine Vorgänger hatte ; von diesem Standpunkte aus macht 

daher die Inschrift den Eindruck der Aechtheit. Ueber Cic. 

de sen. 44 Duilius, qui Poello ' classe primus devicerat, vgl. 

nnten. 

Sprechen die beobachteten Eigenthi.imlichkeiten fi.ir die 

Aechtheit der Inschrift, . 0 wi.isste ich umgekehrt keinen 

Ausdruck anzuführen, der das Gepräge der silbernen Latini

tät trüge oder mit dem archaischen Latein im Widerspruch 

ｳ ｴｾｌｮ､ ･ Ｎ＠ Denn Z. 4 konnte es allerdings statt castreis ex

fociont auch heissen : ex cash'eis, nach P laut. Trin. 701 

effugias ex urbe; nothwendig aber ist die Wiederholung der 

Präposition durchaus nicht, da derselbe Plautus Merc. 660 

pat,ria effugere U. a. sagt. 

3. Die Orthographie und die Flexionsendungen. 

Dass auch eine grosse Anzahl von Formen archaisch, oder, 

wie unsere Gegner sich ausdrücken, von dem Grammatiker, 

der die alte Sprach e nachbilden wollte, gut getroffen seien, 

ist allgemein anerkannt. Das ältere e finden wir für i in 

den Perfectformen exemet, cepet, ornavet, im Ablativ nave

bos, in der Präposition en; ei fiir späteres langes i in den 

Ablativen castrei, socieis ; im Nominativ num ei, im Accu

sativ naveis; 0 fi.ir 11 in primos, am'om, arcentom, captom, 

in consol, in exfociont. Die Syncope in pop10m ist nicht 

nur durch Plautus gesichert, Z. B. Amph . 101, sondern vor 

Allem durch das bekannte Bruchstück des carmen Saliare 

bei Festus p. 205 M. pillllllnoe poploe. Die Consonauten

verdoppelung fehlt in clases, oIOl·om, l1umei, was bekanntlich 

auf die Zeit vor Ennius hinweist und mit dem Zeugnisse des 

Festlls übereinstimmt (Paul.) 19 M. ab oloes (oe = oi) di

cebant pro ab illis antiqui; die Aspirata fehlt in Cartaci

ni ensis ; ex fociout , tatt ecfociont (= effllgiunt) darf nicht be

fremden, da Plantus schlitzend eintritt mit exfod ere Mi!. 314, 

374, exfringere Mil. 1250. 
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In einigen Formen scheint sogar Ritschl der Archaismus 

7.U consequent durchgeführt zu sein, so in den Pel'fect

endungen auf et, während in der ältesten Scipionengrab

schrift et und it wechseln . Darauf ist zu erwiedern, dass 

dieses Elogium (wie auderswo soU gezeigt werden) uicbt vor 

240, sondern allerhöchstens 220, wenn nicht gar 200 v. ·Chr. 

credicbtet ist so dass das Scb wanken zwischen der alten und <> , 

der neuen Form durch den Zwischen raum eines halben Jahr-

hunderts vollkommen erklärt wird. ｆ･ｲｾ･ｲ＠ bemängelt Ritschl, 

dass alle Ablative sing. der Columna rostra ta auf d aus

lauten, während schon das Elogium auf Scipio Barbatus 

o-naivod patre" nebeneinander biete. Auch hier darf ent-
ｾＬＮＬ＠

gegnet werden, dass dieses Gedicht nicht vor 200 vor Chr. 

fällt, und die Co!. rostr. zeigt doch das erste Stadium des 

Zerfalles der alten Form darin, dass das auslautende d vor 

angehängtem que abfällt; denn Z. 11 ist vique .. cepet 

(nicht vidque) vollkommen gesichert, während Ritschls Lesart 

atque (vgl. oben S. 298) unmöglich ist. Man kann überhaupt 

nicht genug vor dem Fehler warnen, Alles das, was unserem 

anerkannt sehr mangelhaften Wissen von dem ältesten Latein 

nicht gen au entspricht, darum zu verdächtigen . 

Schon die neuesten Entdeckungen von Inschriften müssen 

hier zur Vorsicht mahnen . Ritschl wollte nicht an navebos 

glauben und doch ist jetzt in einer Inschrift des hannibali

sehen Krieges protrebibos gefunden = pro tribubus. Ephem. 

epigr. Il 208. Corp. insel'. lat. IX 4204. An dem Nominativ 

macüMatos , den Ritschl zu den Unmöglichkeiten zählte, 

wagt nun auch H. Jordan, obschon er dessen Ansicht fest

hält, nicht mehr zu zweifeln, und so sieht er sich wider 

seinen Willen gezwungen, dem Verfasser der restaurirten 

Inschrift peritia nachzurühmen, den titulus als perite resti

tutus zu bezeichnen. V gl. Quaest. archaeicae, Regim. 1884 

p. 6. 11. Das heisst mit anderen Worten: von Seiten der 

Form steht kein Hinderniss entgegen, die Inschrift für ächt 
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zu halten . Ritschl vermisste die alte Schreibung von xs = x; 

allein Z. 9 erkannten einige der ältesten Herausgeber am 

Anfange der Zeile noch sumas, wornach denn maxsumas her

/mstellen ist . Wenn man auch statt der Präposition cum 

lieber die Form quom sähe, so ist doch ebenso glaublich, 

dass der Verfasser die Präposition cum von der Temporal

partikel quom zu scheiden begann. 

Können wir somit die bisher vorgebrachten Gegengründe 

nicht als stichhaltig anerkennen, so haben wir unsere Ver

theidigungsmiUel noch lange nieht erschöpft. Wie könnte 

Dlan auch den Entscheid einer so wichtigen Frage von der 

Orthographie eines Steinmetzen abhängen lassen, der zwar 

nicht so sorglos war, wie der, welcher das Carmen arvale 

gemeissclt hat, aber doch zwischen maximos und maxsumos, 

in und en, clases und claseis wechselt? Diese Ungleichheit 

wäre für den Grammatiker der claudianischen Zeit fast un

begreiflich, fi.ir den Steinmetzen ist sie immer noch gravirend 

genug. Vor Allem aber müssen wir uns darüber klar wer

den, welche Ansprüche wir an eine in der ersten Kaiserzeit 

gemachte Copie ein er alten Inschrift stellen dUrfen . Wenn 

Göthe den Infinitiv ,seyn' zum Unterschiede vom 'besitz

anzeigenden Fürworte ,sein' mit y schrieb, so gestatten sich 

doch die neueren Herausgeber, soweit sie nicht auf philo

logische Leser Rücksicht zu nehmen haben, dergleichen in 

die heute übliche Orthographie umzusetzen. Da nun die 

Römer keine geborenen Philologen waren, so brauchen wir 

uns nicht zu verwundern, wenn der Steinmetz sich die gleich e 

Freiheit nahm. Die Hauptgriinde Mommsens und Ritschls 

beziehen sich aber auf solche Orthographica. Ganz gewiss 

stand in der alten Inschrift praida, Poinicas, preimos, so 

sicher wir in de.r Copie praeda, Poenicas, prlmos lesen; allein 

diess beweist absolut nichts. Im Originale konnte auslautendes 

s oder 111 möglicher Weise hie und da fehlen, TI vor s unter

drückt sein (cosol), obschon diess nicht nothwendig ange-
1890. Philos.-plülol. u. hist. 01. 3. 21 



308 Sitzung der lJhilos.-philol. Classe vom 1. März 1890. 
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ｾＬＮＬ＠
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nommen werden muss, und der Steinmetz darf nicht so scharf 

getadelt werden, wenn er die in seiner Zeit ｡ ｮ ･ ｲｫ ｡ ｮｾｴ ･＠ ｾ ｯ ｲｾｮ＠
h erstellte. W enn man aber eine Copie zu nehmen fur nothlg 

erachtete so muss der alte Stein in schadhaftem Zustande 

sich ｢ ･ ｦｾｮ､ ･ ｮ＠ haben. Nicht nur der Zahn der Zeit, auch 

Regen und Feuer konnten ihm zugesetzt ｨ ｡｢･ ｮｾ＠ wie. ｾ ｡ ｮ＠
beispielsweise bei Livius 42, 20, 1 von einer ähnhchen ｓ ｡ ｾｬ ･＠
liest: nocturna tempestate columna tota ad imum fulmme 

diflcussa est . W aren einzelne Buchstaben unleserlich oder 

undeutlich. so sinkt die Zuverlässigkelt der Abschrift noch 

tiefer, und es wäre nur natürlich, wenn der Steinmetz das 

nicht Lesbare im Sinne des alten Lateins zu ergänzen ver

sucht, sich dabei aber gelegentlieh geirrt hätte, wie z. B. in 

exfociont statt exfuciunt, oder in der consequenten Ersetzung 

des G durch C. 

4. Die Ergänzungen. 

MET 'L 0 

IM OSQV E'M AC IS T RM -

EM'C ASTR. EI S'EX f OCI M TM A L L. 

CNANDOO'CE PET 'ENO:Y E EODEM'M A 5 

M'N AVEBOS'MA RI D'C O N SOL·P R. } MO S' 

lAS ESQV EN AVA lES 'PRI MO S·OR NAVfI 'P 

VMQVE'E1S N AV ｅｂ ｾ ｓＧ ｃ ｬ ａｓｅｉ ｓ Ｌ ｲ ｏｅｎｉｃ ａ＠ ｓ Ｇ ｏ ｾ ｬ＠
V MAS'COP IA S'C R. TAC I NIEN Sls'PR A ｉＮｓｅ ｾ＠
l CIATOR ED OM -LNA l T ODM A Rtp., 10 

QVE ' 'CVMS o e I ElSSEr T 
R I R [ SM OS GY E N AV Er s' 

'C A rT OM'NVM EI ' CDCD CDD C 
OM 'C A f T OMTR. A E DA'NVM EI . Q;l 
C A. r TOM A ES, ({Ui)\ m (((Ii\\ 0Ii» (((@(((l;;) ((;B)((fT;J) 

ffi Grt;)) ((iQ (((Q (\cQ ｾｾ＠ (i(f\)) (WD) CUIJ;) ｾ＠ Gili)) (( 

QYE'NAVA LE D' PR A EDA D"POrLO 
RT . NVOS ' 

15 
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Da die Inschrift nicht vollständig erhalten ist , so hat 

der Conjecturalkritiker eine schwierige Aufgabe zu lösen. 

Die linke Seite des Steines hat weniger gelitten, so dass bei 

7 Zeilen nur 1/2, 1, P/2 Buchstaben fehlen; schlimmer steht 

es mit der rechten Hälfte, wo im günstigsten Falle 8, im 

schlimmsten etwa 25 Buchstaben zuzusetzen sind. Die Zahl 

kann leichter nach dem Maximum, welches die Zeile fasst, 

bestimmt werden ; doch ist es erlaubt die Buchstabenzahl um 

2 herabzusetzen, weil der Steinmetz, wie man es in der ersten 

Kaiserzeit nicht anders erwarten wird , nie in der Mitte einer 

Sil be abgesetzt hat, während auf der Fllciner Bronceplatte 

CANTOVIOIS, in den vaticanischen Fragmenten von Sallllsts 

Historien SIPECT AT A geschrieben steht. Andrerseits ist zu 

beachten, dass, wenn E oder A als Buchstaben von Durch

schnittsbreite gerechnet werden, I als 1/2 , M als 11/ 2 in 

Ansatz 7.U bringen ist. Dass man die Ergänzungen im 

archaischen Latein zu gestalten habe, ist eine VOll beiden 

Seiten zugegebene Forderung; denn auch der Grammatiker 

der claudianischen Zeit soll ja dieses affectirt haben. 

Zeile 1. Die erhaltenen Buchstaben ANO und das Verbum 

EXEMET auf Z. 2, verbunden mit den Angaben des Polyb 

und Zonaras 8, 11 genügen vollkommen, um uns die Sicher

heit zu geben, dass bier von dem Entsatze der belagerten 

Stadt Egesta die Rede wal'. Ob der Verfasser der Inschrift 

die Bewohner Segestani nannte oder anders Ｈ ｧ ｲｩ ･ｾ ｨｩ ｳ｣ ｨ ･＠

Münzen ｾ｡ｹ･ｭ ［ ｡Ｌ＠ ｾｅ ｹ ･｡ｷ Ｌ＠ Polyb. Alyeaw; vgl. Acesta bei 

Virg. Aen. 5, 780), kann uns gleichgültig sein; aber nicht 

gerade wahrscheinlich klingt die Ergänzung Hitschls : Sece

stanos graved et diuturnod hostium opsidiod, schon, darum 

nicht, weil in der Inschrift nur que vorkommt, nie et , ac 

oder atque. Viel wichtiger war es zu sagen, dass die Egestäer 

als Nachkommen flüchtiger Trojaner den Römern Rtalllm

verwandt waren, wodurch das Verdienst des Duilius um so 

mehl' steigt. e ic. Verr. 4, 72 Segestani non solum perpetua 
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societate atque amicitia, verum etiam cognatione se cum 

populo Romano coniunctos esse arbitrantur; 5, 83 ubi Sege

stana, ubi Centuripina civitas ? quae curn officiis fide vetustate, 

turn etiam cognatione popllium Romanum attingunt?; 5, 125 

Segestanorum multis officiis comprobata cognatio. . Auch 

N aevius hatte in seiner Darstellung des ersten punJschen 

Krieges besonders betont, dass die den Kampf mit Karthago 

(Semiten) aufnehmenden Römer mit den Trojanern ｶ･ｲｷ｡ｾ､ｴ＠

seien . Dem Sinne nach würde de 'shalb eine Ergänzung WIe: 

cocnatos popli Romani vorzuziehen sei·n. 

Zeile 2. Zu exemet kann sowohl OPSIDIONED als 

OPSJDlOD ergänzt, eventuell auch die Präposition EX hinzu

gefiigt werden. Plautus und Ennius haben beide Formen 

gebraucht, ebenso Tacitus; SaUust aber (bist. 1, 84. 4, 61, 14) 

nur die neutrale, welche uns als die ältere gelten muss, 

wie nach Charis. 71, 12 K. contagium älter ist als contagio. 

Darum citirt auch Nonius p. 216 M. obsidium aus Ennius, 

und FesbIs p. 193 M. vertheidigt das zu seiner Zeit wenig 

crebräuchliche obsidium nicht nur mit der Analogie von 

ｾｲ｡･ｳｩ､ｩｵｭ＠ und subsidium, sondern auch mit einer Stelle aus 

einer Rede des C. Laelius apud populum: ut terra marique 

simul obsidium facerent. 

Das Verbum eximere ist wohl in der ältesten Zeit nicht 

mit dem biossen Ablativ, sondern mit ex verbunden worden; 

wie bei Cic. epist. 5, 6, 2 ex obsidione eximere. (Cic. inv. 

2, 7 ex culpa; p. Cael. 71 ex laqueis ; Lael. 23 ex natura 

rerum.) Bei Livius ist der Ablativ gewöhnlich; obsidiolle 

9,21,3. 24,41,6; bei Tacitus der Dativ discrimini, pugnae. 

Da indessen unten Z. 4 castreis exfociont auf dem Steine 

überliefert ist, so haben Ritschl und Mommsen die Präpo

sition ausser Betracht gelassen, während wir die Einsetzung 

immer noch für wahrscheinlicher halten, weil die Construction 

bei sinn lich-räumlicher Anschauung keinen zwingenden Schluss 

auf die übertragene Anwendung gestattet. (Caesar 4, 19. 

I ,. 
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5, 49 sagt obsidione liberare, wie Corp. inscr. lat. T p. 292. 

N. XXXlV.) 

LECIONE . , auf das Fussvolk der Karthager zu beziehen 

ist an sich un bedenklich, da Uebertragungen von AusdrUcken 

des römischen Kriegswesens (cohors, turma) auf fremde 

Völker wenigstens bei Livius nicht selten sind. Vgl. Zeile 10 

dictator mit Cato bei GeUius 10, 24, 7 dictatorem Kartha

criniensium; aber nothwendig ist es gerade auch nicht, 
o . 

da ebenso gut vou dem Entsatze der eingeschlossenen römI-

schen Legionen die Rede Bein konnte. Zonar. 8, 11 "Eyw'Cav, 
EV ｬｾ＠ 'Co 71J.eio'Cov 'Cov 7re'o'v 'Coir; 'Pwfwioll;; ｾｶＮ＠ In diesem 

Falle wLirden wir eine Ergänzung vorschlagen wie: legiones

que leiberavet. Poenei etc. Diese Rettung war um so l"uhm

voller, als ein ähnlicher Versuch dem C. Caeci lius (vgl. 

Zon. I. c.) misslungen war; überhaupt aber sollte sich der 

Kritiker bestreben, die Lücken (wie wir es bei Segestanos 

gethan) durch bedeutsame, nicht durch gleichgültige oder 

schwülstige Worte auszufUllen, wie z. B. lecionesque Carta

cinienses omnis. Dass der Satz Poenei ... exfociont als 

Parenthese zu betrachten ist, ergibt sich aus dem mitten 

unter lauter Perfecta eingeschobenen Praesens historicum; 

wir würden die Form der Subordination vorziehen und sagen: 

wobei die PL1nier mit ihrem Obergeneral .. Rei"saus nahmen . 

Zeile 3. Dass wir uns mit der Ergänzung L VCI PALAM 

nicht recht befreunden können, wollen wir nicht verhehlen; 

das meiste hängt davon ab, ob die erhaltene untere Spitze 

des ersten Buchstabens mit Sicherheit auf ein L fUhre, oder 

nicht auf ein E, was uns (nach Einsicht des Steines) wahr

scheinlicher zu sein schien. Statt post dies novem liesse 

sich auch denken: intra dies novem. 

Zeile 4. MACE] Polyb. 1, 24, 2 ｸ｡ＧｃＨｾ＠ Ｇｃｾｶ＠ BX Ｇｃｾｲ［＠ Ai

riou)r;; dvar.W(!1)OIJJ lVlouAav nolL'JI xa'CtX X(!cl'COr; eIAo'JI. Die 

Ergänzungen von Ritschl (Macelam opidom vid) und von 

Mommsen (Macelamque opidom) bedürfen einer Nachprüfung 
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I ,. 
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5, 49 sagt obsidione liberare, wie Corp. inscr. lat. T p. 292. 

N. XXXlV.) 
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o . 

da ebenso gut vou dem Entsatze der eingeschlossenen römI-
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EV ｬｾ＠ 'Co 71J.eio'Cov 'Cov 7re'o'v 'Coir; 'Pwfwioll;; ｾｶＮ＠ In diesem 

Falle wLirden wir eine Ergänzung vorschlagen wie: legiones

que leiberavet. Poenei etc. Diese Rettung war um so l"uhm

voller, als ein ähnlicher Versuch dem C. Caeci lius (vgl. 

Zon. I. c.) misslungen war; überhaupt aber sollte sich der 

Kritiker bestreben, die Lücken (wie wir es bei Segestanos 

gethan) durch bedeutsame, nicht durch gleichgültige oder 

schwülstige Worte auszufUllen, wie z. B. lecionesque Carta

cinienses omnis. Dass der Satz Poenei ... exfociont als 

Parenthese zu betrachten ist, ergibt sich aus dem mitten 

unter lauter Perfecta eingeschobenen Praesens historicum; 

wir würden die Form der Subordination vorziehen und sagen: 

wobei die PL1nier mit ihrem Obergeneral .. Rei"saus nahmen . 

Zeile 3. Dass wir uns mit der Ergänzung L VCI PALAM 

nicht recht befreunden können, wollen wir nicht verhehlen; 

das meiste hängt davon ab, ob die erhaltene untere Spitze 

des ersten Buchstabens mit Sicherheit auf ein L fUhre, oder 

nicht auf ein E, was uns (nach Einsicht des Steines) wahr

scheinlicher zu sein schien. Statt post dies novem liesse 

sich auch denken: intra dies novem. 

Zeile 4. MACE] Polyb. 1, 24, 2 ｸ｡ＧｃＨｾ＠ Ｇｃｾｶ＠ BX Ｇｃｾｲ［＠ Ai
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schon aus dem äusseren Grunde, weil sie den freien Platz 

nicht völlig ausfüllen, wobei opidom (schwerlicb urbem, da 

in der Scipioneninschl'ift Aleriamque urbem nur dem Verse 

zuliebe gewählt ist) al" feststehend betrachtet werden soll. 

Die Anknüpfung der Eroberung durch gue erscheint uns 

darum als wahrscheinlich, weil ämmtliche Thaten des Duilius 

. durch que aneinander gereiht sind. Statt des Ablativs VID 

aber dürfen wir wohL wegen Z. 11 auch die :Form VI an

setzen, und durch die Ersparung des einen Buchstabens wird 

es möglich sein, die Conjecturen beider Gelehrter zu ver

binden: Macelamque opidom vi pugnandod cepet. Man könnte 

gegen vi einwenden, dass pugnandod capere (Gegensatz: durch 

Verrath, durch Hunger) vollkommen genüge (b. Afr. 25, 2 

Cirtamj Sall. Cat. 7. Jug. 28 urbisj Jug. 61 locum) und 

dass die Z. 11 gebrauchte Redensart (vi naves cepet) eher 

dafür spreche, Z. 4 den Ablativ nicht aufzunehmen j andrer

seits aber entspricht das Asyndeton der beiden Ablative dem 

Geiste der alten Sprache, wie oben S. 304 gezeigt worden ist. 

Am Ende von Zeile 5 hat man die Lücke von vier 

Buchstaben zwischen: enque eodem macistratnd und rem 

navebos marid consol prim os c[eset] allgemein mit bene 

ausgefüllt. Dieses Adverbium enthält nun allerdings ein 

etwas mattes Lob, und wenn auch bene rem geret'e alte 

Formel ist, so sagt doch schon Plaut. Pers. 6, 48 ob res 

egregie gestas. Schwerer wiegt der Einwurf, dass das Adverb 

falsch gestellt ist und eher nach ceset einzusetzen wäre, wo 

man durch Verzicht auf die Ergänzung des mehr als ent

behrlichen copiasque etwa acht Buchstaben zur Verfügullg 

hätte. Ceset prospere würde sich genau mit Tac. anno 2, 49 

C. Duilius primus rem Romanam prospere mari gessit und 

mit Liv. perioch. 17 C. Duilius adversus classem Poenorum 

pl'ospere pugnavit decken, dem alten Latein aber kaum ent

sprechen, da man wohl sagt prospere evenire, procedere U. ä., 

prospere gerere aber erst etwa seit Livius. Betrachtet man 

, 
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O'enauer den Gedankenfortscbritt, so wird man zu der Einsicht 
'" gelangen, dass überhaupt jedes Adverbinm vom Debel ist, 

weil damit der im :Folgenden genannte See ieg gleichsam 

vorweg genommen ist. Es hat doch keinen Sinn zu sagen: 

Dllilius führte den Seekrieg mit Glück, erwarb sich Ver

dienste um den Bau und die Ausrüstung der :Flotte und 

schlug die Karthager bei Myläj viel besser: er nahm den 

Seekampf gegen die Punier zuerst auf, bethätigte sich bei 

dem Baue der Flotte, und schlug den feindlichen Admiral 

Bannibal. So gut man sagt gladio rem gerere, eben so gut 

legionibus, equitibus, navibus j Hol'. carm. 1, 6, 4 quam rem 

cumque ferox navibus aut eq uis miles te duce gesserit. Voll

ständig klingt an unsere Stelle an Livius 30, 2, 7: viginti 

legionibus et CLX navibus Ion gis res Romana eo anno gestaj 

ohne Zweifel ein Ausdruck des alten Annalenstiles. Ist man 

somit gezwungen das Adverb bene von der Ergänzung aus

zuschliessen, so mag man die Lücke vorläufig mit idem aus

füllen. Die Wiederholung des Pronomens entspricht dem 

rednerischen St.ile, wie man aus Cic. Verr. 5, 56 ersieht: 

cum idem alii iuris ex eadem causa non obtinerentj provo 

cons. 13. Vielleicht lässt sich etwas Besseres finden j enque 

eodem macistratud Romanam rem . . mal'id primos ceset 

würde mit der Liviusstelle wie mit Tacitus stimmen, ist aber 

wohl zu lang und die Annahme einer Abkürzung von 

Romanam unzulässig. 

Zeile 6 ist die bisher angenommene Ergänzung CESET· 

COPlAS dem Sinne entsprechend, wie Z. 8. 9 umgekehrt 

claseis und copias verbunden wird j würde der Stein copias

que zulassen, oder <1m Ende der Zeile eine Abkürzung copiasq. 

zulässig erscheinen, so hätten wir auch nichts einzuwenden. 

Sachlich muss UleLn copias darauf beziehen, dass Duilius auch 

bei der Einübung der Rudermannschaften mit musste thätig 

gewesen sein. Polyb. 1, 21, 2 ot oe ";0 ｮ ＩＮＬｲ［ｾｷｦｬ｡ＮＬ［｡＠ aVJI

｡Ｚｴｾｯｬ｡｡ｊｬｷＬ［＠ iOioaaxoJl EJI .,;ft rfi xwn r;).,au:tJl uA. Front. 
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sb·at. 3, 2, 2 C. Duellius su binde exercendo milites remige.

que cohsecutus est, ut etc. 

Zeile 7. Uebel' die Ergänzung ORNAVET· PA[RAVET

QVEJ vergleiche oben Seite 304. 

Zeile 8. OM[NEIS· MA ISJVMAS. Omneis zu clases 

Poenicas gehörig ist zwar kein inhaltreiches Wort, aber 'wohl 

zu rechtfertigell, wenn der Verfasser die ,vereinigte' feind

liche Flotte bezeichnen wollte; dass clases auch von kleinem 

Geschwadern gebraucht wird, ist zur GenUge bekannt. Den 

Ergänzungsversuch om[nivagasJ, mit Rücksicht darauf, dass 

die Punier die Küste Italiens verheerten, möchte ich selbst 

nicht befürworten, da die kühne Wortbildung eines Dichters 

mit dem prosaischen Tone der Inschrift nicht in Einklang 

stunde. Es handelt sich nur noch darum, den Raum allSZU

fullen, was mit maxumas nicht vollständig erreicht wird. 

Mit Ritschl noch ,et' einzusetzen verbietet die S. 298 oben 

gemachte Beobachtung, da diese Partikel auf der Inschrift 

nicht vorkommt; gegen item (Mommsen) spricht, abgesehen 

von der Länge des Wortes, dass ja ein doppelter Kampf 

nicht unterschieden werden kann, da die copiae sich eben 

auf den Schiffen befanden. So möchte ich lieber ein zwei

gliedriges, durch den Gegensatz der nebeneinander gestellten 

Epitheta gerechtfertigtes Asyndeton (vgl. oben S. 304): clases 

om[neis, maxs]umas copias empfehlen, wobei auf ortho

graphischem W ege (omnis Mommsen; maxumas Ritschl und 

Mommsen) zwei Buchstaben gewonnen werden. Spuren des 

S in der Mitte von maxsumas waren nicht nur früher noch 

sichtbar, sondern die Schreibart war ja der archaischen 

Latinität eigenthümlich (z. B. saxsum, Scipioneninschrift); 

wählte nun der Steinmetz, der Z. 3 maximos schrieb, das 

antike u (statt i), so musste oder konnte er consequent auch 

das alte xs annehmen. Auch [macJsumas wäre denkbar, da 

nach neuester Collation das Elogium auf den Scipio Barbatus 

die Form ABDOVCsTT aufweist. 
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Zeile 9. praesente[d]. Es ist noch knapp Raum fiir 

Anibaled, welcher, wie er von vielen Autoren genannt wird, 

in der Inschrift eher erwähnt werden musste, als Z. 3 der 

weniger bekannte Befehlshaber der Belagerungsarmee vor 

Segesta (Hami lkar). Die Ergänzung von [ipsod] wUrde den 

Raum nicht ausfüllen. 

Zeile 10. Die drei Buchstabenreste am Ende der Zeile 

ergänzt Ritschl zu pucnad yicet, Mommsen zu pucnandod 

vicet, wa ' dem Raume nach zu viel ist, wie jenes zu wenig. 

Pugnandod ist zu verwerfen, weil der schon Z. 5 gebrauchte 

Ausdruck ohne Noth nicht nochmals benützt werden soU j 

überdiess ist er zu schwach, da das Verbum an sich ohne 

weiteren Beisatz auch von einem Ull bedeutenden Zusammen

stosse gebraucht werden kann; er ist endlich unpassend, weil 

oppidum pugnando rapere im Gegensatze zu obsidione gesagt 

wird, ein Gegensatz, welcher hier nicht zutrifft. Viel besser 

bezeichnet das Substantiv pugna die entscheidende Scblacht 

im Gegensatze zu proelium, wie bei Liv. 7, 11, 8 Fabius 

proeliis primum parvis, postremo una insigni pugna Hernicos 

ilevincit. Um zwei Buchstaben zu gewinnen und mehr Kraft 

in die In 'chrift zu .legen, wird es sich empfehlen, dieses 

zusammengesetzte, schon von Plautus gebrauchte Verbum zu 

ergänzen, und pncnad devicet entspricht besser dem Z. 10 

folgenden vi cepet als pucnandod. eic. nato d. 2, 6 CUlll 

Crotoniatas Locri maximo proelio devicissent; 2, 7 classe 

devicta. Vielleicht las Cicero das Compositum auf der In

schrift; denn es ist doch recht auffallend, dass er an zweI 

Stellen sich desselben Wortes bedient: 

arat: § 153 D. qui Paenos [primus] classe devicitj 

de sen . 44 D. qui Poenos classe primus devicerat. 

Primus hat an der ersten Stelle Teuffel, rhein. Mus. XVI 

638 gewiss richtig ergänzt, wenn man auch streiten kann, 

welchen Platz im Satze das Wort einzunehmen habe. 

Zeile 11. vique naves (naveis) cepet muss gebilligt 
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werden, weil vor que der obere Theil eines i sichtbar ist; 

atque, wie Ritschl schrieb, ist zu verwerfen, nicht nur, weil 

die Uollation gegen das t spricht, sondern auch, weil atque 

in der Inschrift nirgends vorkommt. Mit vi ist ausgesprochen, 

dass Duilills nicht durch geschicktes Manövp.riren, sondern 

durch den Angriff vermittelst der Enterhaken sich der feind

lichen Schiffe bemächtigte. - Septeresmom, nämlich navem, 

wird nach Analogie von Z. 12 triresmos geschrieben werden 

mUssen ; der wegen des Gegensatzes notbwendige Zusatz von 

VNAM Uberschreitet den Raum der Zeile, während bei Weg

lassung der Zahl derselbe nicht ausgefUHt wird. Am besten 

wird es daher sein, die römische Ziffer C' I·) einzusetzen, wie 

ja auch in der folgenden Zeile XXX und XIII geschrieben 

ist. - Die Zeile schloss mit [QVINIIQVERESMOSJQVE. 

Zeile 12. Die Zahl der eroberten Schiffe wird richtig 

auf · XXX· ergänzt; es folgte dann nach Orosius 4, 7, 10 

MERSET·XLIl; die Zahl XIllI, welche Eutrop 2, 20 gibt, 

fände auf dem Steine keinen Raum mehr; sie ist aber bei 

Eutrop nicht sicher, da auch die Hist. miscella 2, 26 tl'e

decirn gibt. 

Da die folgenden Zeilen, in welchen von der Beute die 

Rede ist, von Mommsen richtig erklärt sind, so bleibt uns 

nur noch übrig, eine Bemerkung zu Zeile 18 zu machen. 

Cartacinienses ingenuos d[ uxet in triumpoJ wird dem Sinn 

nach richtig sein, und eine sachliche Parallele ist oben S. 306 

angeführt: primus elephantos duxit in triumpho. N ur ver

langt der Sprachgebrauch der klassischen Prosa: duxet 

per tl'iumpum. Vgl. Oic. Verr. 5, 67 al'chipiratam per 

triumphum ante CUl'J'um ducere; § 77 his per triumphull1 

ductis; Sall. hist. 4, 61, 8 Aristonicum per triumphum duxere. 

Das uns geläufigere in triumpho ducere findet sich bei Livius 

45, 39, 3. 45, 42, 5; dreimal bei Velleius ; bei Seneca ben. 

2, 11, 1; im Spätlatein auch in tJ'iumphum ducere, wie bei 

Aurelius V ictor Oaes. 35, 5; Eutr. 2, 5. 

, 
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5. Die Restauration. Da das Steiumaterial wie die 

Buchstabenformen der erhaltenen Inschrift in gleicher Weise 

gegen die Zeit des ersten punischen Krieges und für die 

Periode der ersten Kaiser Zeugniss ablegen, so haben wU' 

der Frage näher zu treten, wie und wann man dazu ge

kommen sei die alte neu zu copiren. Warum gerade der 

Kaiser Claudius diess sollte veranlasst haben, sieht man nicht 

recht ein; seine ganze Bauthätigkeit wal' auf das Nützliche 

gerichtet, auf W asserleitullgen, Hafenanlagen und Kol'l1-

speicher zur Aufnahme des ägyptischen Getreides. 1) Es ist 

desshalb auch eine nicht überzeugende Vermuthnng Ritschls, 

die Buchstabenformen gehörten in die Regierung des Olaudius, 

eine Vermuthung, welcher das Urtheil von Emil HUbner 

gegenüber steht, die Schrift weise ebenso gut auf das Zeit

alter des Augustus oder Tiberius. Sucht man die Erneuerung 

der Inschrift in einen historischen Zusammenhang einzureihen, 

so passt Augustus 2) viel besser, dessen ganze Politik darauf 

gerichtet war, den religiösen Sinn wie das Andenken an die 

grossen Männer der Vorzeit neu zu beleben. Seine Restau

rationen verfallener oder altersschwach gewordener Bauten 

hat er selbst im Monumentum Ancyranum 4, 9-20 aufge

zählt; in Rom allein waren es nicht weniger als 82 Tempel, 

die er wieder herstellte. Sueton fügt in dem Leben des 

Augustus cap. 3 l hinzu: Proximum a dis immortalihus 

1) Gegen die Abfassung der Inschrift durch einen Grammatiker 

unter Claudius spricht auch der Umstand, elass nicht ausdrücklich 

der Enterhaken gedacht wird . Denn Historiker der augusteischen 

Zeit, die von Frontin strat. 2, 3, 24 und dem Verfasser de vir. iIlustr. 38 

benützt sind, schreiben die Erfindung der manus ferreae (corvi) dem 

Duilius zu, während Polyb. 1, 22,3 ({modfJ.e-ra{ 1:1<; avwi<; ｯｾｦｨＷｦＢＬ｡＠ ... 

wv<; iimx}'1'],{}e,/w<; WdJ. ,avw xoeaxa<;) an einen Sicilianel' oder an 

einen aus dem Kreise der socii zu denken scheint. Ein Grammatiker 

unter Claudius hätte sich jenes nicht entgehen lassen. 

2) Auch Jordan glaubt aus topographischen Gründen nur an 

Restauration unter Augustus. 
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honorem memoriae duel1m praestitit, qui imperium P . R. ex 

minimo maximum reddidissent; itaque et opera cuiusque .. . 

restituit et statuas omnium triumphali effigie in utraque fori 

sui porticu dedicavit. Tiberills aber trat gE'nau in die Fuss

fltapfen seines Vorgängers, indem er , was dieser bei seinem 

Tode unvollendet hinterlassen, zu Ende filhrte. Tacitus 

Annal. 2, 49 (zum J . 17) : isdem temporibus deum aedes 

vetustate aut ig ni abolitas coeptasque a b A ug usto dedicavit. 

Dio Cass. 57, 10, 1 von Tiberius : ux ｏｬｘｐｏｏｦｬｾｦｴ｡ｗ Ｌ＠ :; 77:eO

xau{JaAe'Co !1EV Ｈａ ｶ ｹｯ ｶ ｡ Ｇｃ ｯ ｾＩＬ＠ ovx ･ ｾ･ ､ ａ･｡･＠ oe, eX77:0UllV ";0 
ÖVOfta a'v'Cov (des Augustus) e.,reyeape aptat, und § 2 nov.,;a 

, I) I Ｉｾ＠ \ ) - l.,r I 

.,;a 7Ce77:0v1jxo.,;a ｡ｶ｡ｸＢ［ Ｑｪ ｡｡Ｌｵ･ｶｯｾ＠ .. oVusv avu(}v Lulwaa.,;o. 

Beide Bestrebungen , die Wiederherstellun g der 4l' empel 

und die Verherrlichung der alten Helden und Eroberer passen 

vortrefflich auf unsere J lIscbrift, hatte doch Duilius durch 

seinen glänzenden Seesieg den Grund ?Ur Erwerbung von 

Sicilien gelegt. Er hatte aber auch dem J anus einen Tempel 

erbaut auf dem forum holitorium, vielleicht in dem Sinne, 

dass Rom fortan nicht nur auf dem Lande, sondern auch 

auf dem Meere herr. chen solle, und dessen Restauration 

hatte nach Tacitus noch AUgustllS in Angriff genommen; 

'l'iberius vollendete ihn im J. 17: J ano templum (dedicavit), 

quod apud forum holitorium C. Duilills struxerat etc. So 

weit die Angaben unserer Quellen. 

Aber wenn Augustus und Tiberius den J anustempel 

des Duilius renovirten, mussten sie nicht nach den von den 

Historikern bezeugten Grundsätzen auch das Andenken an 

Duilius allffrischen ? Gewiss. Seine Ruhmessäule stand allf 

dem grossen Forum, wo sie der Naturforscher . Plinius 

(3 4-, 20 columna . . quae est etiam nunc in foro) und Quin

ti lian 1, 7, 12 sahen. Letzterer bemerkt darüber, dass im 

alten Latein viele Formen auf · d auslauteten (wie in der 

Tha t die Ablative der Inschrift), wornach er denn den Text 

derselben als ächt, nicht als eine frei e Composition der Kaiser-

W ölfflin: D ie I nsc7wift der Colwmna ,·ost,·ata. 321 

zeit betrachtet haben muss. Hier , auf dem Forum. wurde 

die erhaltene Marmorplatte gefunden; die alte inschrift 

musste nach nahezu drei Jahrhunderten schadhaft geworden 

sein, so dass Augustus die Erneuerung anordnete. Aber 

sowohl die Römer j ener Zeit als auch die folgende Generation 

musste wissen, ob die Inschrift alt., d. h. Copie einer alten, 

oder jung und Machwerk eines Grammatikers war. Dass 

A ug ustus, den wir an die Stelle des Claudius setzen wollen, 

die alte J nschrift beseitig t und eine neue bei einem Alter

thumsforscber bestellt· hätte, widerspräche ja seinen conser

vativen Tendenzen, und zum Ueberflusse sagt Sueton an der 

oben citirten Stelle, Aug ustus habe die Denkmäler der O'l"ossen 
'" Männer wiederhergestellt m a n entibu s tituli s, d. h. unter 

Beibehaltung der Originalinschriften. 

Unsere Inschrift ist somit Copie des Originales aus den 

letzten J ahren des Aug ustus oder den ersten des Tiberius; 

das Latein , abgesehen von der inconsequenten Orthograpbie, 

Latein aus der Zeit des ersten punischen Krieges, nicht der 

ersten Kaiserzeit; der Inhalt als historische Zeugni. s für das 

J ahr 260 v. ChI'. zu betrachten. 



320 Sitzung de,' phi7os .-phi7ol. C7asse. vom 1. März 1890. 

honorem memoriae duel1m praestitit, qui imperium P . R. ex 

minimo maximum reddidissent; itaque et opera cuiusque .. . 

restituit et statuas omnium triumphali effigie in utraque fori 

sui porticu dedicavit. Tiberills aber trat gE'nau in die Fuss

fltapfen seines Vorgängers, indem er , was dieser bei seinem 

Tode unvollendet hinterlassen, zu Ende filhrte. Tacitus 

Annal. 2, 49 (zum J . 17) : isdem temporibus deum aedes 

vetustate aut ig ni abolitas coeptasque a b A ug usto dedicavit. 

Dio Cass. 57, 10, 1 von Tiberius : ux ｏｬｘｐｏｏｦｬｾｦｴ｡ｗ Ｌ＠ :; 77:eO

xau{JaAe'Co !1EV Ｈａ ｶ ｹｯ ｶ ｡ Ｇｃ ｯ ｾＩＬ＠ ovx ･ ｾ･ ､ ａ･｡･＠ oe, eX77:0UllV ";0 
ÖVOfta a'v'Cov (des Augustus) e.,reyeape aptat, und § 2 nov.,;a 

, I) I Ｉｾ＠ \ ) - l.,r I 

.,;a 7Ce77:0v1jxo.,;a ｡ｶ｡ｸＢ［ Ｑｪ ｡｡Ｌｵ･ｶｯｾ＠ .. oVusv avu(}v Lulwaa.,;o. 

Beide Bestrebungen , die Wiederherstellun g der 4l' empel 

und die Verherrlichung der alten Helden und Eroberer passen 

vortrefflich auf unsere J lIscbrift, hatte doch Duilius durch 

seinen glänzenden Seesieg den Grund ?Ur Erwerbung von 

Sicilien gelegt. Er hatte aber auch dem J anus einen Tempel 

erbaut auf dem forum holitorium, vielleicht in dem Sinne, 

dass Rom fortan nicht nur auf dem Lande, sondern auch 

auf dem Meere herr. chen solle, und dessen Restauration 

hatte nach Tacitus noch AUgustllS in Angriff genommen; 

'l'iberius vollendete ihn im J. 17: J ano templum (dedicavit), 

quod apud forum holitorium C. Duilills struxerat etc. So 

weit die Angaben unserer Quellen. 

Aber wenn Augustus und Tiberius den J anustempel 

des Duilius renovirten, mussten sie nicht nach den von den 

Historikern bezeugten Grundsätzen auch das Andenken an 

Duilius allffrischen ? Gewiss. Seine Ruhmessäule stand allf 

dem grossen Forum, wo sie der Naturforscher . Plinius 

(3 4-, 20 columna . . quae est etiam nunc in foro) und Quin

ti lian 1, 7, 12 sahen. Letzterer bemerkt darüber, dass im 

alten Latein viele Formen auf · d auslauteten (wie in der 

Tha t die Ablative der Inschrift), wornach er denn den Text 

derselben als ächt, nicht als eine frei e Composition der Kaiser-

W ölfflin: D ie I nsc7wift der Colwmna ,·ost,·ata. 321 

zeit betrachtet haben muss. Hier , auf dem Forum. wurde 

die erhaltene Marmorplatte gefunden; die alte inschrift 

musste nach nahezu drei Jahrhunderten schadhaft geworden 

sein, so dass Augustus die Erneuerung anordnete. Aber 

sowohl die Römer j ener Zeit als auch die folgende Generation 

musste wissen, ob die Inschrift alt., d. h. Copie einer alten, 

oder jung und Machwerk eines Grammatikers war. Dass 

A ug ustus, den wir an die Stelle des Claudius setzen wollen, 

die alte J nschrift beseitig t und eine neue bei einem Alter

thumsforscber bestellt· hätte, widerspräche ja seinen conser

vativen Tendenzen, und zum Ueberflusse sagt Sueton an der 

oben citirten Stelle, Aug ustus habe die Denkmäler der O'l"ossen 
'" Männer wiederhergestellt m a n entibu s tituli s, d. h. unter 

Beibehaltung der Originalinschriften. 

Unsere Inschrift ist somit Copie des Originales aus den 

letzten J ahren des Aug ustus oder den ersten des Tiberius; 

das Latein , abgesehen von der inconsequenten Orthograpbie, 

Latein aus der Zeit des ersten punischen Krieges, nicht der 

ersten Kaiserzeit; der Inhalt als historische Zeugni. s für das 

J ahr 260 v. ChI'. zu betrachten. 


	1. Die Unächtheit.
	2. Das archaische Gepräge der Inschrift.
	3. Die Orthographie und die Flexionsendungen.
	4. Die Ergänzungen.

